
 

 
 SVP Graubünden, Sekretariat, Postfach 22, 7554 Sent, sekretariat@svp-gr.ch 

 

 

 

 

 
Sent, 31. Oktober 2020 

 
 
 
Vernehmlassung zum Gesetz über den Justizvollzug im Kanton Graubünden 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Peyer 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesetz über den Justizvollzug im Kanton Grau-
bünden danken wir Ihnen bestens. Die SVP Graubünden ist mit der Revision im Grundsatz 
einverstanden. Viele darin enthaltenen Anpassungen sind nötig, obschon viele auch eher 
formellen Charakter haben. 

Einige Gedanken und Bemerkungen erlauben wir uns zum Artikel 16a und 16b des Erlasses 
„Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung“ Artikel 16, Mediations-
verfahren. 

Im Grundsatz ist die SVP Graubünden nicht gegen ein Mediationsverfahren im Jugendstraf-
verfahren. Wir erachten diese Möglichkeit durchaus als möglich und je nach Straftat auch 
sinnvoll. Dies kann jedoch nicht zur Norm werden. 

Auch jugendliche Täter sind verpflichtet, nach geltender Rechtordnung zu leben. Einen 
Zusatz, dass Mediation im Jungendstrafverfahren nur bei Bagatelldelikten zur An-
wendung kommen darf, erachten wir als notwendig. 

Die Fraktion der SVP Graubünden wird bei der Behandlung der Vorlage in der Kommission 
und im Parlament wenn nötig weitere Anliegen einbringen. Wir bedanken uns für die Ge-
legenheit der Stellungnahme und die Beachtung unserer Argumente. 

 

Freundliche Grüsse  

SVP Graubünden  

 

Roman Hug        Reto Rauch 
Parteipräsident       Parteisekretär 
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